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§ 289

(1) Wer seine eigene bewegliche Sache oder eine 
fremde bewegliche Sache zugunsten des Eigentümers 
derselben dem Nutznießer, Pfandgläubiger oder dem
jenigen, welchem an der Sache ein Gebrauchs- oder 
Zurückbehaltungsrecht zusteht, in rechtswidriger Ab
sicht wegnimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
(4) Die Bestimmungen des § 247 Abs. 2 und 3 

finden auch hier Anwendung.

§290

öffentliche Pfandleiher, welche die von ihnen in 
Pfand genommenen Gegenstände unbefugt in Ge
brauch nehmen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr, neben welcher auf Geldstrafe erkannt 
werden kann, bestraft.

§291
(weggefallen)

§292

(1) Wer unter Verletzung fremden Jagdrechts dem vgl. § 157 ff. (bei § 242 ff. StGB West) 
Wilde nachstellt, es fängt, erlegt oder sich zueignet
oder eine Sache, die dem Jagdrecht unterliegt, sich 
zueignet, beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen, insbesondere 
wenn die Tat zur Nachtzeit, in der Schonzeit, unter 
Anwendung von Schlingen oder in anderer nicht 
waidmännischer Weise oder von mehreren mit Schuß
waffen ausgerüsteten Tätern gemeinsam begangen 
wird, ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu fünf Jahren zu erkennen.

(3) Wer die Tat gewerbs- oder gewohnheitsmäßig 
begeht, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten 
bis zu fünf Jahren, in besonders schweren Fällen mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren 
bestraft.

§293
(1) Wer unter Verletzung fremden Fischereirechts vgl. § 157 ff. (bei §§ 242 ff. StGB West) 

fischt oder eine Sache, die dem Fischereirecht unter
liegt, sich zueignet, beschädigt oder zerstört, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld
strafe bestraft.


